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Bekanntmachung

über die Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungsplans Nr. 37 "Son-
dergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage Südwerk Energie GmbH" im Gemein-
deteil Oberhausen der Gemeinde Oberhausen nach §§ 2 Abs. 1 ff. Baugesetz-
buch (BauGB)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 06.06.2024 beschlossen, den vorha-
bensbezogenen Bebauungsplan Nr. 37 "Sondergebiet Freiflächen-
Photovoltaikanlage Südwerk Energie GmbH" im Gemeindeteil Oberhausen der Ge-
meinde Oberhausen aufzustellen.

Der räumliche Geltungsbereich der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 37 "Sonder-
gebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage Südwerk Energie GmbH" im Gemeindeteil
Oberhausen umfasst die Grundstücke mit den FI. Nrn. 275, 251, 253, 254, 255, 257,
258/2, 246, 249 jeweils Gemarkung Oberhausen und dazugehörige Erschließungs-

Bankverbindungen:
Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen eG
Stadtsparkasse Neuburg-Rain

BIC/IBAN
GENODEF1WDF / DE98 7216 9745 0006 4113 12
BYLADEM1NEB / DE02 7215 2070 0000 3500 17



Der Planbereich zeigt die Flächen, welche von den Gesellschaftern von Südwerk
Energie GmbH zur Nutzung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen herangezogen
werden sollen. Die Gesamtfläche beträgt ca. 15, 55 ha und soll eine Gesamtleistung
von ca. 20.200 kWp erzeugen.
Ausschlusskriterien gemäß dem beschlossenen Kriterienkatalog der Gemeinde
Oberhausen, welche gegen eine Realisierung sprechen, sind nicht gegeben.
Nach erfolgter positiver Prüfung der Einspeisung, sowie Erstellung des Planentwur-
fes mit Anlagen mit anschließender Billigung wird den betroffenen Bürgern und Trä-
gern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
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An die Amtstafel angeheftet am: 11. 06. 2024
Abgenommen am: 02. 07. 2024

Bauamt, Herrle


